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Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

28.02.2024 

Geschäftszahl 

Ra 2023/20/0559 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie Ra 2023/20/0619 E 28. Februar 2024 RS 5 

Stammrechtssatz 

Es bedarf unter Bedachtnahme auf die Verhältnisse in Syrien immer einer Beurteilung unter 
Einbeziehung aller konkreten Umstände des Einzelfalls, ob im Fall der Verweigerung der Ableistung des 
Militärdienstes eine Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit aus asylrechtlich relevanten 
Gesichtspunkten droht. Da nach der Rechtsprechung die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung nicht 
genügt, ist es für die Gewährung von Asyl nicht ausreichend, derselben eine bloß theoretisch denkbare 
Möglichkeit eines Verfolgungsszenarios zugrunde zu legen (vgl. VwGH 13.6.2023, Ra 2023/20/0195, 
mwN). 
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